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rechtskonvention des Europarates, der im Nationalrat so viel zu
reden gab, ist für die dritte Sessionswoche aufgespart, ebenso
die Erhöhung des jährlichen Beitrags an den Schweizerischen Nationalfonds

zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. (Uebrigens
hat ja die Fürstliche Regierung dieses Jahr ebenfalls einen Beitrag
von Fr. 50'000.— an den Schweizerischen Nationalfonds bewilligt.)
Landwirtschaftliche Problems werden mit der Behandlung der Vorlage
über den Rebbau sowie mit dem Entwurf über den Ausbau der landwirt-
aftlichen Forschung zur Diskussion stehen.

Eine Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung

Am ersten Oktober ist eine Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung
vorgesehen, der die Wahl von zwei Bundesrichtern sowie die Bestimmung
der Richterzahl für das Eidgenössische Versicherungsgericht obliegen
wird. Reichhaltiger wird das parlamentarische Nenü auch noch durch
die über 60 Motionen, Postulate und Interpellationen, auf die der
Bundesrat zu antworten bereit ist.

Schweizerisch-niederländisches
Abkommen über soziale Sicherheit

Das geltende Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und
den Niederlanden aus dem Jahre 1958 soll in absehbarer Zeit an die
zwischenzeitlichen Entwicklungen des innerstaatlichen Rechts in
beiden Ländern angepasst werden. Verhandlungen über die Revision
des gegenwärtigen Vertrags zwischen einer schweizerischen
Delegation unter der Leitung von Dr. C. Motta, Delegierter des Bundesrates

für Sozialversicherungsabkommen, und einer niederländischen
Delegation unter der Führung von Generaldirektor A.C.M.van de Ven

führten vor einiger Zeit zur Aufstellung und Paraphierung eines
Entwurfs für ein neues Abkommen, das über die bisher geregelten
Zweige hinaus auch Bestimmungen über die schweizerische
Invalidenversicherung bezw. die niederländische Arbeitsunfähigkeitsver-
sicherung, die Familienzulagen sowie den erleichterten Uebertritt
von der Krankenversicherung des einen in diejenige des andern Landes
enthalten wird. Die Unterzeichnung des neuen Vertrages dürfte zu

Beginn des kommenden Jahres erfolgen; bis dahin sollen die
technischen Durchführungsbestimmungen, die noch auszuarbeiten sind,
vorliegen.

***************

Freiheit ist der innerste Kern des schweizerischen Staates
Frei ist, wer an nichts gebunden ist als an sein Gewissen.
Glaubens- und Gewissensfreiheit ist der tiefste Inhalt der Freiheit.

Max Huber
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